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18. Gesetz: Gesetz über die FestSet:zung des Ausmaßes von Verwaltungsabg.aben im Bereich des Landes und der 
Gemeinde Wien und die Einhebung von Amtstaxen im Verfahren nach den Wiener Landes~ und Gemeinde
abgabegeserzen; Änderung. 

13. 

Gesetz vom 26. Feber 1971, mit dem das 
Gesetz über die Festsetzung des Ausmaßes von 
V rialtungsabgaben im Bereid:i des Landes 
und der Gemeinde Wien und die Einhebung 
von Amtstaxen im Verfahren nach den 
Wiener Landes- und Gemeindeabgabegeset-

zen geändert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gesetz vom 21. Dezemher 1925, LGBI. 
für Wien Nr. 50, über die Festsetzung des Aus
maßes von Verwaltungsabgaben im Bereich des 
Landes und der Gemeinde Wien und die Ein
hebung von Amtstaxen im Verfahren nach den 
Wiener Landes- un<i Gemeindeabgabegesetzen 
in der Fassung der Gesetze LGBI. für Wien 
Nr. 2/1946, 3/1948, 14/1950, 9/1957 und 10/ 
1968 wird wie folgt geändert: 

1. § 1 hat zu lauten: 

„§ 1. In den Angelegenheiten der Landes- und 
Gemeindeverwaltung (selbständiger Wirkungs· 
'bereidt des Landest übertragener Wirkungs~ 
tbereidi der Gemeinde in Landesangelegenhei.ten, 
eigener Wirkungsbereich Jer Gemeinde) haben 
die Parteien für die Verleihung von Berechtigun
gen und sonstige auch in ihrem Privatinteresse 
liegende Amtshandlungen der Behörden Landes
und Gemeindeverwaltungsabgaben zu entrichten_, 
sofern die Freiheit von derlei Abgaben nicht aus
drüddich durch Gesetz festgesetzt ist. Das Aus
maß der Verwaltungsabgaben wird durch den 
angeschlossenen~ einen Bestandteil <lieses Gesetzes 
bildenden Tarif festgesetzt." 

2. § 3 hat zu lauten: 

„§ 3. (1) Verwaltungsabgaben sind nicht ,u 
entriditen, wenn ein zur Vollziehung der Gesetze 
,berufener Rechtsträger im Rahmen seines öffent
lich-rechtlichen Wirkungskreises die für die Ent
richtung in Betracht kommende Partei ist und 
die Amtshandlung eine unmittelbare Vorausset-

zung der dem Rechtsträger obliegenden Vollzie
hung der Gesetze bildet. Die Stadt Wien ist im 
Rahmen ihres öffentlidt-reditlichen Wirkungs
kreises audi von der Entrichtung von Kommis
sionsgebühren (§ 77 des Allgemeinen Verwal
tungsverfahrensgesetzes 1950) befreit. 

(2) Die Verwaltungsabgaben sind von der in 
der Sadie in erster Instanz zuständigen Behörde 
einzuheben und fließen der Stadt Wien 1.u:c 

3. § 4 'hat zu lauten: 

„§ 4. (1) Die in den Tarifposten 3 und 10 bis 
16 des zu diesem Gesetz gehörigen Tarifes 
umschriebenen Abga-ben sind Gemeindeverwal
tungsabga.ben, sofern sie nicht hezüglidi der Akte 
der Vollziehung erhoben werden, die die Ertei
lung von Baubewilligungen für solche Bauvor
haben hetreffen> die auf einem an der Grenze 
des Gemeindegebietes gelegenen Bauplatz ausge
führt werden sollen. Die in den Tarifposten 7,8 
und 9 dieses Tarifes umschriebenen Abgaben 
sind dann Gemeindeverwaitungsabgaben, wenn 
sie bezüglidt der Konzessionen für jene Veran
staltungen erhoben werden, die keine Theater-, 
V.arietC- oder Zirkusverans:taltungen sind und 
auch sonst nach ihrer Art, dem Bereich der Ver
anstaltungsstätte und dem Ausmaß des zu erwar
tenden Publikumsinteresses nur von örtlidi~r 
Bedeutung sind. 

(2) Die Gemeindeverwa!tungsabgaben (§§ l 
und 2) sind von der Gemeinde im eigenen Wir
kungsbereidi einzuheben." 

4. Die §§ 5, 6 und 6 a haben zu entfallen. 

Artikel II 

Der zum Gesetz gehörige Tarif über das Aus
maß der Verwaltungsabgaben in den Angelegen
heiten der Landes- und Gemeindeverwaltung 
wird wie folgt geändert: 

1. In Tarifpost 4 hat der letzte Satz zu lauten: 
„Läßt sich die Konzessionsdauer nicht aus der 
erteilten Konzession entnehmen, ist eine immer-
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währende Nutzung im Sinne des Bewertungs~ Folge abgehaltene Veranstaltung (Einzelveran~ 
gesetzes 1955, hödtstens jedoc:h eine Konzessions- sta!tung) bei einem Fassungsraum 
dauer von 18 Jahren, anzunehmen." a) bis 500 Personen . . . . . . . . . . . . . . . . 26 S, 

2. In Tarifpost 6 hat der letzte Satz zu lauten: b) bis 700 Personen · · · · · · · · · · · · · · · · 65 S, 
,,Läßt sidt die Konzessionsdauer nidtt aus der c) über 700 Persoll<!n . . . . . . . . . . . . . . 130 S. 
erteilten Konzession entnehrnen, ist eine immer- Bei Genehmigung einer Verpadttung gelten die 
währende Nutzung im Sinne des Bewertungs- vollen, bei Genehmigung der Ausübung durdi 
gesetzes 1955, höchstens jedoch eine Konzessions- einen Gesdiäftsführer die halben Sätze dieser 
dauer von 18 Jahren, anzunehmen.u i Tarifpost." 

3. Tarifpost 7 hat zu lauten: 5. Tarifpost 9 hat zu lauten: 

nErtellung (audi Erneuerung) einer Konzes
sion nad:i dem Veranstaltungsgesetz (ausgenom
men Unterhaltungsspielapparate und die gemäß 
§ 30 Abs. 1 Z. 1 vetibotenen Spielapparate) für 
Veranstaltungen, die in wiederkehrender Folge 
abgehalten werden (Dauerveranstaltungen) bei 
einem Fassungsraum 

a) bis 500 Personen . . . . . . . . . . . . . . . . 65 S, 
·b) bis 700 Personen . „ „ •• „ .. „ . „ 130 S, 
c) über 700 Personen ..... „ .. „ „ . 260 S 

für jedes angefangene Jahr der Konzessionsdauer. 
Bei Genehmigung einer Verpachtung gelten die 
vollen, bei Genehmigung der Ausübung durdi 
einen Geschäftsführer die halben Sätze dieser 
Tarifpost. Läßt sich die Konzessionsdauer nidtt 
aus der erteilten KoDiZession entnehmen, ist ;eine 
immerwährende f>Iutzung im Sinne .des Bewer
tungsgesetzes 1955, höchstens jedodi eine Ko·n· 
zessionsdauer von 18 Jahren1 anzunehmen. Für 
Konzessionen mit wechselndem Standort ist der 

„Erteilung {auch Erneuerung} einer Konzession 
nadi dem Veranstaltungsgesetz für die gemäß 
§ 30 Abs. 1 Z. 1 des Veranstaitungsgesetzes ver
botenen Spielapparate und für Unterhaltungs· 
spielapparate 

a) für jeden gemäß § 30 Abs. 1 Z. 1 des 
Veransta1tungsgesetzes verbotenen 
Spielapparat ... „ .. „ „ . . • . . . . . . SOS, 

b) für jeden Unterhaltungsspielapparat. 10 S 

für jedes angefangene Jahr der Konzessions
dauer. Bei Genehmigung einer Verpachtung gel
ten die vollen, bei Genehmigung der Ausübung 
durch einen Geschäftsfilhrer die halben Sätu 
dieser Tarifpost. Läßt sich die Konzessionsdauer 
nicht aus der erteilten Konzession entnehmen, ist 
eine immerwährende Nutzung im Sinne des 
Bewertungsgesetzes 1955, höchstens jedoch eine 
Konzessionsdauer von 18 Jahren, anzunehmen." 

Artikel III 

Fassungsraum mit nicht mehr als 500 Personen ! Das Gesetz tritt mit Ablauf des Tages seiner 
anz.unehmen.u ' Kundmachung in Kraft; es findet auf alle in 

4. Tarifpost 8 hat zu lauten: 

„Erteilung einer Konzession nadi dem Ver
anstaltungsgesetz (aU$genommen Unterhaltungs
spielapparate) für eine nidtt in wiederkehrender 

diesem Zeitpunkt nicht rechtskräftig abgeschlos· 
senen Geschäftsfälle Anwendung. 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 

Slavik Ertl 

Erhi.ltlM:h im Dtu&ttortcnv«lag der Sudt:hituptkaqe, L, Rtdaia. Sciqe 7, Hodi.~trd, und in der Verkaufmdlt 4- Otterreidili:cbea ~ 
4.rudl:.ret - Wiener Zeit;ung, L. W ollzeiie 27 a. V erkaufsputt t • - S. 

Drudt der Osterreidlisdlen Staaudrudterei 


